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Terminhinweise

Donnerstag, 29. März, 14 Uhr,

Städtisches Willi-Graf-Gymnasium, Borschtallee 26

Stadtschulrat Rainer Schweppe und Leitende Schulamtsdirektorin Geor-
gine Müller, Fachliche Leiterin des Staatlichen Schulamts der Landeshaupt-
stadt München, eröffnen die Fachtagung „Übergang Grundschule – Wei-
terführende Schule“. Der Fachtag ist eine gemeinsame Veranstaltung des
Referats für Bildung und Sport und des Staatlichen Schulamts und richtet
sich an geladenes Fachpublikum.

Freitag, 30. März, 11 Uhr, Saal des Alten Rathauses

Offizielle Verabschiedung von Dr. Gabriele Weishäupl, Tourismusdirektorin
der Landeshauptstadt München. Es sprechen Dieter Reiter, Referent für
Arbeit und Wirtschaft, Regierungspräsident Christoph Hillenbrand, 1. Vor-
sitzender des Tourismusverbandes München - Oberbayern, und Staats-
sekretär Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbandes
(DTV).

Freitag, 30. März, 19 Uhr, Galerie im Lenbachhaus, Kunstbau

(Zwischengeschoss des U-Bahnhofs Königsplatz)

Zum 100-jährigen Jubiläum von Marcel Duchamps Aufenthalt in München
hat sich das Lenbachhaus das Ziel gesetzt, diese folgenreiche Station im
Leben des Künstlers mit einer Ausstellung vom 31. März bis 15. Juli zu
würdigen. Stadträtin Monika Renner (SPD) spricht in Vertretung des
Oberbürgermeisters Grußworte zur Ausstellungseröffnung „Marcel
Duchamp in München 1912“ vor geladenen Gästen. Außerdem geben
Professor Dr. Helmut Friedel und die Kuratoren der Ausstellung eine Ein-
führung. Ab Samstag, 31. März, ist die Ausstellung öffentlich zugänglich.
Der Eintritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.
Achtung Redaktionen: Die Pressevorbesichtigung ist bereits am Mitt-
woch, 28. März, um 11 Uhr.

Bürgerangelegenheiten

Dienstag, 3. April, 18 Uhr,

Kulturhaus Ramersdorf-Perlach, Hanns-Seidel-Platz 1 (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 16 (Ramersdorf - Perlach)
mit der Vorsitzenden Marina Achhammer.
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Dienstag, 3. April, 19 Uhr,

Kulturhaus Ramersdorf-Perlach, Hanns-Seidel-Platz 1 (barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 16 (Ramersdorf - Perlach).

Meldungen

Internationale Wochen gegen Rassismus in München – ein Rückblick

(27.3.2012) München ist seit 2008 Mitglied in der „Europäische Städtekoali-
tion gegen Rassismus“ und hat sich mit dem Beitritt verpflichtet, Beiträge
zum „Zehn-Punkte-Aktionsplans gegen Rassismus“ zu leisten. Ein Beitrag
dazu war anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus das
bunte Programm vom 11. bis 23. März in München. Die insgesamt 13 Ver-
anstaltungen, die von über 500 Menschen besucht wurden, waren von
AMIGRA, der städtischen Antidiskriminierungsstelle für Menschen mit
Migrationshintergrund mit zahlreichen Kooperationspartnerinnen organi-
siert worden.
Am Sonntag, 11. März, fing es im Gasteig mit den Asyl-Monologen an. Ein
eindringliches dokumentarisches Theaterstück: Es wurde von Menschen
erzählt, die ihre Heimat verlassen mussten, die geflohen sind und viele
Grenzen überwunden haben, um in Deutschland ständig an neue Grenzen
zu stoßen. Der Vortragssaal war mit 120 Menschen besucht.
Am darauf folgenden Montag dann „Poetry in Motion“ – so heißt das
Werk von Outspoken, einem Spoken Word Poeten aus Zimbabwe. Das
Lyrikkabinett war brechend voll. Vor allem mit jungen Menschen, die sich
für diese Form der Veranstaltung interessierten.
Am Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. März, fanden drei Workshops mit
dem Titel „Alltagsrassismus – Was WEISS ich?“ statt. Mit Sketchen und
Beispielen wurde von Carla Smith und Tristano Casanova in das sperrige
Thema bildhaft eingeführt. Bei allen Diskussionen zeigte sich, wie wichtig
die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Begriffen Rassismus, Rechts-
extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung ist. Allzu schnell
besteht sonst die Gefahr, dass Diskussionen in allgemeinen Rechtferti-
gungen verflachen.
Am Dienstag, 20. März, ging es vormittags im Kreisverwaltungsreferat
und abends in der Initiativgruppe in der Karlstraße mit dem Film „Wo
kommst du wirklich her?” von Christina Antonakos-Wallace weiter. Darin
erzählen sechs junge Menschen aus Berlin und New York, alles Migranten-
Kinder, von der Einwanderung ihrer Familien. Bei der anschließenden Dis-
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kussion setzten sich Kerstin Meißner und Pasquale Rotter kritisch mit Mi-
gration und nationaler Identität in den USA und Deutschland auseinander.
Am Mittwoch dann die Veranstaltung „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ im Theodolinden-Gymnasium, eine Kooperationsveranstal-
tung der Fachstelle gegen Rechtsextremismus mit dem Pädagogischen
Institut der Landeshauptstadt München. Der Höhepunkt dieser Veranstal-
tung, die sich vor allem an Jugendliche richtete, war die mahnende Rede
von Altoberbürgermeister Dr. Hans-Jochen Vogel.
Am nächsten Tag dann in der übervollen Seidlvilla die Lesung aus dem
Standardwerk „Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonia-
lismus im Wissensarchiv deutsche Sprache“: Plastisch und drastisch wur-
de klargemacht, wie sich Rassismus und Kolonialismus nachhaltig in die
deutsche Sprache eingeschrieben haben. Auf dem Podium diskutierten
unter der Leitung von Sarah Bergh die Journalistin und Autorin Nadja
Ofuatey-Alazard mit Professorin Susan Arndt und der Autorin Maureen
Maisha Eggers. Phillip Khabo Köpsell bereicherte das Programm mit sei-
ner ganz eigenen Performance.
Den Abschluss bildete am Freitag (23. März) die ganztägige Fachtagung
zum Thema „Rassismuskritische Bildungs- und Soziale Arbeit“. Über 130
Fachleute verfolgten die hoch spannenden Vorträge von Professorin Dr.
Maisha Eggers (Hochschule Magdeburg-Stendal) und von Professor Dr.
Claus Melter (Hochschule Esslingen). Die Expertin für Auswirkungen von
rassistischer Diskriminierung, Diplom-Psychologin Astride Velho, gestalte-
te einen Workshop. Ein weiterer beschäftigte sich mit dem Thema „Afrika
ist kein Dorf...“.
Am Freitag endete das Programm mit der Lesung von Farah Melter aus
ihrem Buch „Rassis-Mus? – Nein danke, ich bin satt”. Farah Melter, im
Iran geboren, schlägt sich seit Jahren mit der Unwissenheit ihrer Umwelt
herum, die immer Iran und Irak verwechselt. Phillip Khabo Köpsell las
aus seinem Buch „Die Akte James Knopf“ – dynamisch wie rhythmisch
und voll bitterer Ironie.

Licht aus! Bei der Earth Hour 2012 wird es dunkel werden

(27.3.2012) Sie ist zu einer weltweiten Klima- und Umweltschutz-Bewe-
gung geworden: die Earth Hour. Bei der Aktion, die der Word Wildlife Fund
(WWF) 2007 erstmals in Sydney gestartet hat, nehmen mittlerweile  tau-
sende Städte rund um die Welt teil und schalten jeweils für eine Stunde die
Beleuchtung bekannter Gebäude und Sehenswürdigkeiten ab. Auch
die Landeshauptstadt München wird sich dieses Jahr wieder an der Earth
Hour beteiligen, um ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz zu set-
zen. In München werden am Samstag, 31. März, ab 20.30 Uhr sechs Se-
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henswürdigkeiten verdunkelt – so wird die Beleuchtung der Frauenkirche,
Feldherrnhalle und Theatinerkirche, des Friedensengels sowie der Bavaria
und Ruhmeshalle auf der Theresienwiese für eine Stunde abgeschaltet.
Das Referat für Gesundheit und Umwelt ruft alle Münchnerinnen und
Münchner sowie Gewerbetreibende auf, sich an der Aktion „Earth Hour
2012: Deine Stunde für unseren Planeten“ zu beteiligen und auch zu Hau-
se das Licht für 60 Minuten auszumachen.
Laut WWF hat sich die Earth Hour in den vergangenen drei Jahren zur
größten Umweltschutzaktion, die es je gab, entwickelt. Von Jahr zu Jahr
steigerten sich die Teilnehmerzahlen, so dass 2011 1,8 Milliarden Men-
schen die Botschaft von Earth Hour hörten oder sahen. Millionen von
Menschen in 5.251 Städten und 135 Ländern nahmen teil. Lichter weltweit
berühmter Gebäude und Wahrzeichen gingen aus – darunter der Eifelturm
in Paris, Big Ben in London, der Tafelberg von Kapstadt, die Christusstatue
von Rio de Janeiro und die Frauenkirche in München.
Weitere Informationen zur Teilnahme und Aktion gibt es beim WWF. An-
sprechpartner: Immo Fischer, Pressestelle WWF Deutschland, Telefon
0 30- 3 11 77 74 27, immo.fischer@wwf.de

PlanTreff während der Osterferien geschlossen

(27.3.2012) Der PlanTreff, die Informationsstelle zur Stadtentwicklung im
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 31, ist in den
Osterferien ab Montag, 2. April, bis Freitag, 13. April, geschlossen. Der
PlanTreff ist während dieser Zeiten via Fax 2 33-2 71 51 oder per Mail:
plantreff@muenchen.de erreichbar.

Sprechstunden und Beratungen des Seniorenbeirats

(27.3.2012) Der Seniorenbeirat der Landeshauptstadt München, Burgstra-
ße 4, hält jeweils am Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 12 Uhr seine
Sprechstunden ab. Jeden zweiten und vierten Montag im Monat werden
außerdem von 9.30 bis 12 Uhr Rentenberatungen durchgeführt. Jeden drit-
ten Montag im Monat findet ab 16.30 Uhr nach vorheriger telefonischer
Anmeldung unter der Nummer 16 25 98 eine zusätzliche Rentenberatung
statt.
Jeden ersten Dienstag im Monat findet nach vorheriger telefonischer
Anmeldung unter der Nummer 2 33-2 11 66 eine Rechtsberatung statt.
Die beratenden Seniorenbeirats-Mitglieder im April sind:
- Dienstag, 3. April, Anwaltserstberatung
- Donnerstag, 5. April, Herbert Kracker
- Montag, 9. April, keine Rentenberatung (Ostermontag)
- Dienstag. 10. April, Heidrun Kalz



Rathaus Umschau
Seite 6

- Donnerstag, 12. April, Theo Kempf
- Montag, 16. April, Günther Mack (Rentenberatung)
- Dienstag, 17. April, Edeltraud Blattner
- Donnerstag, 19. April, Waltraud Hörnchen
- Montag, 23. April, keine Rentenberatung (Delegiertenversammlung)
- Dienstag, 24. April, Norbert Stellmach
- Donnerstag, 26. April, Edith Dendl

Filmmuseum zeigt Filme von Wilhelm Sasnal

(27.3.2012) Im Begleitprogramm zur Ausstellung „Wilhelm Sasnal“ (im
Haus der Kunst) zeigt das Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum,
St.-Jakobs-Platz 1, in Koopeation mit dem Haus der Kunst am Donners-
tag, 29. März, um 19 Uhr eine Auswahl an Kurzfilmen (2002 bis 2010) und
den ersten Spielfilm „Swiniopas“ (2008, Original mit englischen Unter-
titeln) des polnischen Künstlers. Ulrich Wilmes, Kurator der Ausstellung
„Wilhelm Sasnal“ hält eine Einführung.
Wilhelm Sasnal (geboren 1972) malt Bilder, deren Vorlagen er im Alltags-
leben, den Massenmedien oder in der Geschichte findet. Seine Motive
reichen von Porträts seiner Angehörigen und Freunde bis zu Ikonen der
Popkultur, vom aktuellen Nachrichten-Foto bis zu beklemmenden Kapiteln
der polnischen Geschichte einschließlich des Zweiten Weltkriegs und des
Holocaust. Stilistisch verschmilzt Sasnals Arbeit Romantik mit Realismus,
Pop mit Abstraktion; sie zeigt seine Expertise und Begeisterung für die
Geschichte der Malerei und für die Malerei als Medium. Aus der Masse
von Bildern, die er in Comics, Zeitungen, Fernsehen und im Internet findet,
schafft er eine einzigartige und sehr persönliche Dokumentation des heu-
tigen Lebens.
Die Kurzfilme „Kiss”, „Touch Me”, „Bonnie & Clyde”, „Warsaw”, „Brasil”,
„Uszatek”, „Kodachrome”, „Europe” und „Kacper” haben eine Gesamt-
spiellänge von 55 Minuten. Der Film „Swiniopas“ (Schweinehirt)“folgt ei-
nem Märchen von Hans Christian Andersen. Angesiedelt im ländlichen
Polen der Nachkriegszeit, erzählt der Film von einem Schweinehirten, der
als Mittelsmann zwischen einer Bauerntochter und ihrer Geliebten aus
dem Dorf fungiert: eine verführerische und zugleich rätselhafte Dreiecks-
geschichte, die durch die Ankunft eines fremden Musikanten im Dorf zu-
gespitzt wird und zwangsläufig in eine Katastrophe mündet. Gedreht in
Schwarz-Weiß, mit Handkamera, und unterlegt mit Musik unterschiedlich-
ster Stile, ist der Film ein faszinierendes Zusammenspiel von Bild und Ton,
das teilweise surrealistische Züge hat und mit verschlüsselter Symbolik
und bildhaften Einstellungen spielt, die auch im Filmemacher Sasnal immer
wieder den Maler erkennen lassen.
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Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Telefonische Kartenreservie-
rungen sind unter 2 33-9 64 50 möglich. Nähere Informationen zur Aus-
stellung unter www.hausderkunst.de.

Jungenleseförderprogramm: Vorlesen und Klettern in der Kletterhalle

(27.3.2012) Die Kletterhalle des Männer-Turn-Vereins MTV 1879 am Goethe-
platz ist in ganz München bekannt. Für die Münchner Stadtbibliothek öff-
net sie am Samstag, 31. März, von 14 bis 15.30 Uhr aus einem recht unge-
wöhnlichen Anlass: Der MTV schickt dann exklusiv für sieben- bis neun-
jährige Jungs und ihre Väter, Onkel und Opas den Klettertrainer Michael
Paul in die Wand. Er ist nämlich beides: vorlesestark und klettererprobt.
Nach einer kurzweiligen Auswahl an Sportgeschichten krönt er die Veran-
staltung mit einer Präsentation seiner allerbesten Griffe an der Steilwand.
Wer mit Turnschuhen und Sporthose erscheint, kann hinterher die Seile
und Griffe gleich selbst ausprobieren.
„An die Seile“ ist die zweite offene Veranstaltung in einer losen Reihe, die
nur für Jungen geplant ist und Literatur an ungewöhnlichen Orten präsen-
tiert. „An die Seile“ findet im Rahmen des Jungenleseförderprogramms
der Münchner Stadtbibliothek statt. Unter den Titeln „Lesen bis die Kno-
chen klappern“ (bis 13 Jahre) und „be*(t)ween“ (ab 14 Jahre) geht die
Stadtbibliothek mit einem breiten, eigens ausgewählten Medien- und ei-
nem um das neue Format ergänzten Veranstaltungsangebot speziell auf
die Wünsche und Bedürfnisse von Jungen ein.
Der Eintritt ist kostenlos, die Teilnehmerzahl allerdings begrenzt. Deshalb
ist eine vorherige Anmeldung bei den beiden veranstaltenden Bibliotheken
unbedingt erforderlich. Die kostenlosen Teilnahmekarten sind in den Stadt-
bibliotheken Allach-Untermenzing (Martina Schulz, Telefon 1 89 32 99-22,
martina.schulz@muenchen.de) und Sendling (Bettina Degenhart, Telefon
74 63 51-0, bettina.degenhart@muenchen.de) erhältlich.
Der MTV von 1879 befindet sich in der Häberlstraße 11 b und ist mit den
U-Bahnlinien U3, U6 und der Buslinie 58 (Haltestelle Goetheplatz) bequem
zu erreichen.

Münchner Hoagartn in Sendling

(27.3.2012) Am Freitag, 30. März, um 19 Uhr lädt das Kulturreferat wieder
zu einem Hoagartn ein. Dieses Mal ist der Hoagartn in der Gaststätte
„Münchner Haupt’“, Zielstattstraße 6, unter der Hoagartnleitung von Klaus
Servi. Zum Singen und Musizieren haben sich bereits angekündigt: die
Rieder Sängerinnen, die Stod-Land-Isar-Musi, die ZiachSaitenMusi, die
Familienmusik Servi, die Mitterfeld-Musi, und die D-A-CH-Pfeifer.

http://www.hausderkunst.de
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Der Münchner Hoagartn ist ein monatliches offenes Sänger- und Musikan-
ten-Treffen, bei dem die teilnehmenden Gruppen nicht ausgewählt oder be-
stellt sind, sondern sich selbst melden. Es wird gemeinsam gesungen und
musiziert. Die Veranstaltungsorte variieren, die Hoagartn sind in unter-
schiedlichen Stadtteilen. Der Eintritt ist frei, Gäste sind herzlich willkom-
men. Saalöffnung ab 18 Uhr, Platzreservierungen können leider nicht vor-
genommen werden. Nähere Infos sind unter muenchen.de/volkskultur er-
sichtlich.

http://muenchen.de/volkskultur
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Dienstag, 27. März 2012

Taxi zur Wiesn

Antrag Stadtrats-Mitglieder Dr. Josef Assal, Alexander Reissl, Barbara
Scheuble-Schaefer und Helmut Schmid (SPD) vom 18.10.2011

Antwort Kreisverwaltungsreferent Dr. Wilfried Blume-Beyerle:

Das Kreisverwaltungsreferat hat sich umfassend mit Ihrem Antrag vom
18.10.2011 befasst und diesen unter Einbeziehung des Bayerischen
Staatsministerium des Innern, des Polizeipräsidiums München (PPM), der
Branddirektion und des Veranstaltungs- und Versammlungsbüros (VVB)
geprüft.

Ich erlaube mir daher, Ihren Antrag in Abstimmung mit dem Oberbürger-
meister auf dem Schriftwege zu beantworten.

Einleitend darf ich darauf hinweisen, dass bei der Prüfung Ihres Antrags
davon ausgegangen wurde, dass ein Einfahrts- und Aufstellrecht für Taxis
nach einer vorausgegangenen Sicherheitsüberprüfung in den mittleren
Sperrring und nicht wie im Antrag angegeben, in den innersten Sperrring,
also das Festgelände, gemeint war.

Der mittlere Sperrring umfasst die beiden direkt an das Festgelände an-
grenzenden Straßenzüge Theresienhöhe und Bavariaring, die durch ein
beidseitig durchgängiges Haltverbot nach Zeichen 283 StVO komplett von
parkenden und wartenden Fahrzeugen freigehalten werden.

Für eine notwendige Sicherheitsüberprüfung müssen durch das Kreisver-
waltungsreferat personenbezogene Daten (Vor- und Nachname, Geburts-
datum und Geburtsort) erhoben werden. Die Daten werden in einer spezi-
ell mit dem PPM abgestimmten Excel-Tabelle erfasst und verschlüsselt
auf digitalem Weg dem PPM zur weiteren Prüfung übermittelt. Dem
Kreisverwaltungsreferat wird dann durch das PPM das Ergebnis der Si-
cherheitsüberprüfungen mitgeteilt. Bei einer positiven Rückmeldung erhal-
ten die überprüften Personen durch das Kreisverwaltungsreferat einen
sog. Zufahrtskontrollbeleg (ZKB).
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Mit der Prüfung Ihres Antrags waren die Auswirkungen einer Öffnung des
mittleren Sperrrings für Taxis auf die Belange der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung sowie die verschiedenen Interessenlagen gegeneinander ab-
zuwägen.

Die Rückmeldungen der einzelnen Fachbehörden befassen sich überwie-
gend mit den Folgen für den mittleren Sperrring, die eine Einfahrtsberechti-
gung für Taxifahrerinnen und Taxifahrer mit sich bringen würde. Ferner er-
läutern sie ausführlichst den Zweck des mittleren Sperrrings.

Um die umfassende Prüfung zu dokumentieren und das abschließende
Fazit des Kreisverwaltungsreferates nachvollziehbar zu machen, werden
die Stellungnahmen des Bayerischen Staatsministerium des Innern sowie
der Branddirektion und des PPM im Folgenden vorab wiedergegeben:

1. Branddirektion

„Der Stadtratsantrag wird so interpretiert, dass Taxis nach einer entspre-
chenden Sicherheitsüberprüfung ermöglicht werden soll, auch in folgende
bisher frei gehaltene Verkehrsflächen einzufahren:
- Theresienhöhe
- Alter Messeplatz
- Bavariaring
- teilweise Hans-Fischer-Straße

Die Freihaltung dieser Straßen dient nicht nur der Bildung eines Sperrrings
zur Risikominimierung eines Anschlags, sondern hat weitere Funktionen.

Evakuierungsflächen
Auch großflächige Veranstaltungsflächen wie die Theresienwiese benöti-
gen Flächen, die als Evakuierungsflächen zur Verfügung stehen. Auf dem
Festgelände befinden sich zeitgleich 350.000 bis 400.000 Besucher und
Beschäftigte. Die Zu- und Abfahrten der Theresienwiese stehen diesen als
Rettungswege zur Verfügung und dienen somit der Panikprävention.
Allerdings führen diese Zu- und Abfahrten in einen stark frequentierten öf-
fentlichen Verkehrsraum, wodurch es rasch zum Rückstau von Personen
kommen kann. Um dem vorzubeugen, sind die umliegenden Straßen frei
gehalten und können als Evakuierungsflächen genutzt werden.

Verkehrswege für Einsatzfahrzeuge
Im Jahr 2011 wurden während der 17 Veranstaltungstage 3.671 Personen
durch den Sanitätsdienst und/oder den Rettungsdienst versorgt. 320 Per-
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sonen benötigten dabei auch die Hilfe des Notarztdienstes. Bei diesen Ein-
sätzen handelt es sich in der Regel um besonders zeitkritische Einsätze.
Die Einsatzkonzeption sieht vor, dass je nach Meldung zur Patientin/zum
Patienten eine Sanitätstrage entsendet wird, die ggf. durch ein Notarzt-
fahrzeug unterstützt wird. Ist ein Transport in eine Klinik erforderlich, fährt
ein Rettungswagen über die frei gehaltenen Straßen so an, dass nur ein
möglichst kurzer Weg auf dem Festgelände zurück gelegt werden muss.
Vor der Freihaltung der umliegenden Straßen mussten zur Sicherstellung
einer möglichst schnellen Versorgung auch längere Wege im Festgelände
gefahren werden.

Behandlungsflächen
Bei jeder Großveranstaltung und somit auch beim Oktoberfest kann trotz
aller präventiven Maßnahmen ein Massenanfall von Verletzten nie ausge-
schlossen werden. In diesem Fall können nur die wenigsten Patientinnen/
Patienten unmittelbar in ein Krankenhaus transportiert werden; alle übri-
gen Patientinnen/Patienten müssen in der Übergangsphase vor Ort ver-
sorgt werden.
Hierfür steht auf dem Festgelände nur auf dem Südteil eine kleine Fläche
zur Verfügung. Während des Zentralen Landwirtschaftsfestes (ZLF) be-
steht keinerlei Möglichkeit eines Behandlungsplatzaufbaues auf der There-
sienwiese. Diese ist daher auf den frei gehaltenen umliegenden Straßen
vorgesehen. Zur Versorgung von 50 Patientinnen/Patienten pro Stunde be-
steht ein Flächenbedarf von 1.500 m², so dass unter Berücksichtigung der
An- und Abfahrt von Einsatzfahrzeugen und einem Ansatz von 500 Betrof-
fenen nur bei einer vollständigen Freihaltung der öffentlichen Straßen aus-
reichend geeignete Flächen zur Verfügung stehen.

Zusammenfassung
Der von den vorhandenen Taxistandplätzen zum Festgelände zurückzule-
gende Fußweg beträgt ca. 200 m, während auf dem Festgelände in der
Regel eine weit größere Wegstrecke zurückzulegen ist.
Eine Freigabe für Taxis bedeutet, dass eine Vielzahl von Fahrzeugen die
angrenzenden Freiflächen nutzen wird und dies regelmäßig mit hoher Ge-
schwindigkeit und wenig Rücksichtnahme auf die Einsatzfahrzeuge. Dies
zeigt die derzeitige Situation in der Heimeranstraße im Bereich der Feuer-
wache 3.
Aufgrund dieser Rahmenbedingungen und der Tatsache, dass die umlie-
genden Straßen die notwendigen Evakuierungsflächen darstellen, die ra-
sche Anfahrt zu Patientinnen und Patienten sichergestellt wird und diese
bei einem Massenfall von Verletzten auch als Behandlungsplatzflächen
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benötigt werden, wird es weiterhin für notwendig erachtet, dass die
Taxistandplätze außerhalb dieser Straßen angeordnet werden. Eine Aus-
nahme für Sonderfahrdienste zum Transport mobilitätseingeschränkter
Personen sehen wir dabei als unkritisch an, da es sich hier nur um Einzel-
fahrzeuge handelt.“

2. Polizeipräsidium München

„...Angesichts der Gefährdungslage im Zusammenhang mit dem islamisti-
schen Terrorismus sowie der Erfahrungen aus der Love-Parade-Tragödie in
Duisburg wurde in den letzten beiden Jahren behördenübergreifend ein
Sicherheitskonzept für das Oktoberfest entwickelt, welches u. a. die
Schaffung der sogenannten Sperrringe beinhaltet.
In den inneren Sperrring, der das eigentliche Festgelände umschließt, dür-
fen lediglich überprüfte Personen einfahren, die über einen Zufahrtskontroll-
beleg und eine fahrzeugbezogene Einfahrtserlaubnis verfügen.
Die Einfahrt in den mittleren Sperrring ist über diesen Berechtigtenkreis
hinaus Personen mit einer Zufahrtserlaubnis (z. B. für Anlieger) möglich
sowie Personen, die an den Kontrollstellen der Polizei ein berechtigtes In-
teresse nachweisen können (z. B. Lieferanten). Hier wird auch Personen
mit Mobilitätseinschränkungen, denen aufgrund ihrer Gehbehinderung ein
längerer Fußweg nicht zuzumuten ist, die Einfahrt in den mittleren Sperr-
ring (auch in einem Taxi) gestattet. Zur Vermeidung von Missbräuchen wird
jeweils eine Einzelfallprüfung durchgeführt.
Die Beibehaltung der Sperrringe in ihrer derzeitigen Ausgestaltung ist aus
Sicht des Polizeipräsidiums München aus nachfolgenden Gründen zwin-
gend erforderlich:

Freihalten von Bavariaring und Theresienhöhe als Rettungsweg und

Entfluchtungsmöglichkeit im Falle großer Schadensereignisse

Die Freihaltung von Bavariaring und Theresienhöhe ist für eine notwendi-
gen Entfluchtung des Geländes im Falle eines großen Schadensereignis-
ses von herausragender Bedeutung. Insbesondere angesichts der hohen
Besucherzahlen an den Wochenenden stellen diese Flächen den einzigen
und damit unverzichtbaren Freiraum für eine rasche Räumung bzw. Teilräu-
mung des Festgeländes dar. Zudem dienen die Straßen in diesem Fall als
Rettungsweg und ggf. Aufstellfläche für die Fahrzeuge der eingesetzten
BOS (Anmerkung des Kreisverwaltungsreferates: BOS = Behördenorgani-
sationen mit Sicherheitsaufgaben).

Bei einer teilweisen Belegung dieser Flächen durch Taxen müsste im Fall
eines Schadensereignisses der derzeit freie Raum erst durch den Einsatz
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anderweitig dringend benötigter Einsatzkräfte mit unannehmbarem Zeit-
verzug geschaffen werden.
Die Vermengung von an- und abfahrenden BOS-Einsatzfahrzeugen, vom
Festgelände abfließenden bzw. geräumten Besuchern sowie Taxen würde
in diesem Fall eine Entleerung des Festgeländes erheblich erschweren.

In welchem Umfang Taxen Verkehrsflächen belegen wird anschaulich,
wenn man sich die Situation vor der Etablierung des mittleren Sperrrings
vor Augen führt. Nahezu über die gesamte Länge der Theresienhöhe fiel
ein Fahrstreifen (teils mit Radweg) auf Grund der Bereitstellung von Taxen
aus. Gleiches galt für den Bavariaring nördlich des Esperantoplatzes.

Bei einer Öffnung des mittleren Sperrrings für Taxen ist ein massiertes
Fahrzeugaufkommen zwangsläufig. Im Stadtgebiet München sind über
3.000 Taxen registriert, deren Hauptgeschäftsfeld im relevanten Zeitraum
das Oktoberfest darstellt. Hinzu kommen noch Taxen aus dem Umland,
die Fahrgäste zur Wiesn befördern. Durch die mehrmals pro Tag stattfin-
denden An- und Abfahrten der Taxen potenzieren sich die Fahrzeugbewe-
gungen nochmals.

Verminderung der Gefahrensituationen im Zusammenhang mit alko-

holisierten Besuchern

Gerade für alkoholisierte Fußgänger ergeben sich im Straßenverkehr auf
Grund ihrer koordinativen und kognitiven Beeinträchtigungen erhebliche
Gefahrenpotentiale. Durch die weitgehende Verhinderung des Kraftfahr-
zeugverkehrs innerhalb des mittleren Sperrrings minimieren sich die von
den Besucherströmen zu querenden verkehrsführenden Straßen auf dem
Weg zu den ÖPNV-Haltepunkten. Auf dem Weg von der Wirtsbudenstraße
zum S-Bahnhof Hackerbrücke kreuzt beispielsweise nur noch die
Schwanthalerstraße. Ein ähnlicher Zugewinn ist auf der Strecke zum nord-
östlichen Abgang der U-Bahnhaltestelle Theresienwiese bzw. zur U-Bahn-
station Goetheplatz zu verzeichnen.

Gerade an den Hauptein- und ausgängen des Festgeländes käme es bei
einer Einfahrt von Taxen zur Kollision von Fahrzeug- und Fußgängerver-
kehr, verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung der Gefahren, insbe-
sondere für alkoholisierte Fußgänger.

Abwehr terroristischer Gewalttaten

Die Schaffung der Sperrringe dient insbesondere dem Zweck, terroristi-
sche Anschläge mittels Kraftfahrzeugen auf dem Festgelände bzw. in des-
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sen Umfeld zu verhindern bzw. deren Gefahr weitestgehend zu minimie-
ren. Angesichts der aktuellen Gefährdungslage besteht die Notwendigkeit
dieser Maßnahmen unverändert fort.

Die Ausdünnung des Verkehrs am mittleren Sperrring in Folge der Erforder-
nis von Einfahrtsberechtigungen bzw. der an den Verschwenkungen vorge-
nommenen Einzelfallprüfungen stellen für potentielle Attentäter ein unkal-
kulierbares Entdeckungsrisiko dar.

Wäre die Einfahrt von Taxen in den mittleren Sperrring erlaubt, würde dies
potentiellen Attentätern die Möglichkeit eröffnen, mit Fahrzeugen bis un-
mittelbar an des Festgelände anzufahren.
Eine Überprüfung der Taxifahrer wäre nicht zielführend, da es auch dann
unüberprüften Fahrgästen leicht möglich wäre, große Gegenstände in den
mittleren Sperrring einzubringen. Dieser Gefahr könnte nur dadurch begeg-
net werden, dass trotz Überprüfung des Fahrers jedes Taxi genau kontrol-
liert werden würde. Dieses Prozedere würde jedoch auf Grund des zu er-
wartenden Rückstaus an den Kontrollstellen zu nicht vertretbaren Ver-
kehrsstörungen im verkehrlich sensiblen Umfeld des Oktoberfest führen.

Entspannung der abendlichen Abmarschphase/Entlastung für die

Anwohner

Die Möglichkeit eines auf Grund des verkehrsfrei gehaltenen Oktoberfest-
umfelds „entspannten“ Abmarsches wurde von Wiesnbesuchern mehr-
fach explizit gelobt. Die Situation wurde hierdurch insbesondere im Bereich
des Haupteingangs und des Esperantoplatzes im Vergleich zur Situation
vor Errichtung der Sperrringe erheblich entspannt. Hier kam es in der
Vergangenheit häufig zu Konfliktsituationen zwischen abwandernden Fest-
gästen und ab- bzw. anfahrenden Taxen.

Die durch das Oktoberfest in ihrer Lebensqualität eingeschränkten An-
wohner werden durch die weitgehende Verkehrsfreiheit ebenfalls entla-
stet. In den Bürgerversammlungen der Stadtbezirke 2 und 8 wurden die
Sperrringe und das verkehrsfreie Wiesnumfeld daher ausdrücklich be-
grüßt.

Situation des Taxi-Gewerbes

In einer Vorbesprechung beim PP München stand die Taxi-München eG
(siehe Beitrag Taxikurier 10/2011) den für 2011 geschaffenen Aufstellflächen
positiv gegenüber.
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Äußerungen der Taxi-Betreiber über eine „unbefriedigende Situation“ wur-
den dem PP München, abgesehen von einem Leserbrief im Taxi-Kurier 11/
2011, während und nach dem Oktoberfest nicht bekannt.

Die Konkurrenzsituation mit den Rikschas oder Shuttleservices hat sich
nicht verändert, da keine Interessensgruppe in den mittleren Sperrring ein-
fahren darf. Die Zulassung von Taxenstandplätzen in diesem Bereich wür-
de jedoch Begehrlichkeiten bei anderen personenbefördernden Gewerbe-
treibenden (Rikschas, Shuttleservices, Busse) wecken, die vor dem
Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes wohl nur schwerlich zurückzuwei-
sen wären.

Situation für gehbehinderte Personen

Durch die Einrichtung des mittleren Sperrrings und der damit verbundenen
Verlegung von Taxenständen außerhalb dieses Bereichs entstanden
Wiesnbesuchern bei Nutzung von Taxen zusätzliche Wegstrecken folgen-
der Länge:

- Wirtsbudenstraße – Schwanthalerstraße 150 m
- Bavaria (Abfahrt Süd) – Hans-Fischer-Straße 190 m
- Esperantoplatz – Herzog-Heinrich-Straße 180 m

Wie eingangs erwähnt, besteht bereits jetzt im Rahmen der Einzelfallprü-
fung für gehbehinderte Personen jeglichen Alters die Möglichkeit, mit Ta-
xen in den mittleren Sperrring einzufahren und ihn auch wieder zu verlas-
sen.
Außerhalb der Sperrringe steht bei Oktoberfesten ohne Zentrales Land-
wirtschaftsfest (ZLF) zusätzlich der Parkplatz für Personen mit Gehbehin-
derung auf dem Südteil der Theresienwiese als Anfahrtsmöglichkeit für
Taxen zur Verfügung. Da im Jahr 2012 dieser Platz anlässlich des ZLF be-
legt ist, werden derzeit Möglichkeiten zur Situierung von Parkplätzen für
gehbehinderte Personen geprüft.

Allen anderen Personengruppen ist die zusätzliche Wegstrecke von max.
200 m zu den Taxenstandplätzen aus polizeilicher Sicht zumutbar. Dies gilt
auch für Familien und Senioren, solange keine Mobilitätseinschränkungen
bestehen. Hierbei darf ergänzend erwähnt werden, dass Familien nahezu
ausnahmslos die umfangreichen Angebote des ÖPNV für Ihren Okto-
berfestbesuch nutzen.
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Ein Handlungsbedarf kann in diesem Punkt daher nicht erkannt werden.
(...)

Vorstehende Punkte verdeutlichen eindringlich die Notwendigkeit der Frei-
haltung des mittleren Sperrrings von zusätzlichem Fahrzeugverkehr. Insbe-
sondere die negativen Aspekte im Zusammenhang mit großen Schadens-
ereignissen, die sich bei der Zulassung von Taxenverkehr ergeben würden,
sind in Relation zu den Vorteilen einer solchen Lösung in keiner Weise ver-
tretbar. Aus Sicht des PP München ist das bestehende Konzept daher bei-
zubehalten. (...)“

3. Stellungnahme des Bayerischen Staatsministerium des Innern

„(...) das Polizeipräsidium München hat mit Schreiben vom 23.11.2011 aus-
führlich zu dem Antrag der SPD-Stadtratsfraktion Stellung genommen und
das Anliegen aus Sicherheitsgründen abgelehnt.

Aus Sicht des Bayer. Staatsministerium des Innern ist der Argumentation
des Polizeipräsidiums München beizupflichten; insoweit schließen wir uns
der ablehnenden Haltung an. (...)“

4. Bewertung und Fazit

Die umfangreichen Stellungnahmen der Branddirektion und des PPM zei-
gen, dass das Sperrringkonzept aus sicherheits- und ordnungsrechtlicher
Sicht auch über das Thema der Terrorprävention hinausgeht und an Bedeu-
tung für weitere Sicherheitsbelange gewonnen hat. Hierzu haben sicherlich
auch die Erfahrungen aus den schrecklichen Ereignissen zur Duisburger
Loveparade aus dem Jahre 2010 beigetragen. Die Folgen einer Lockerung
der restriktiven Umsetzung des Sperrkonzeptes wurden sowohl von der
Polizei als auch der Branddirektion umfassend aufgezeigt. Die Einrichtung
von Taxistandplätzen im mittleren Sperrring, auch wenn die Taxifahrerinnen
und Taxifahrer zuvor einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen wurden,
stellen eine solche Lockerung dar. Die Folgen einer Aufweichung des
Sperrkonzepts, die mit einer Sicherheitsüberprüfung der im Taxifahrdienst
tätigen Personen einhergeht, sind beachtlich. Das Kreisverwaltungsreferat
schließt sich daher den vorgenannten Bedenken an. Eine Öffnung des
sog. mittleren Sperrrings für den Fahrverkehr generell oder auch den Taxi-
verkehr im Speziellen würde die Maßnahmen des Stadtrates zur Verbes-
serung der Sicherheit auf dem Oktoberfest konterkarieren und wäre ein
sicherheitsrechtlicher Rückschritt. Eine vorgeschaltete Sicherheitsüberprü-
fung der Taxifahrerinnen und Taxifahrer könnte den Effekt nicht verhindern.
Ergänzend weist das Kreisverwaltungsreferat darauf hin, dass es nach
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Einschätzung des Taxigewerbes ca. 10.000 aktive (haupt- und nebenberuf-
liche) Taxifahrerinnen und Taxifahrer gibt, die als Fahrerinnen und Fahrer
eines der derzeit 3.385 konzessionierten Münchner Taxifahrzeuge in Frage
kommen.

Es ist anzunehmen, dass sich die Anzahl der auszugebenden ZKB um die-
se 10.000 im Taxifahrdienst tätigen Personen erhöht. Hinzu kommen 2012
noch die auszustellenden ZKB für das 125. Bayerische Zentral- Landwirt-
schaftsfest (ZLF). Die zuständige Sachbearbeiterin teilte mit, dass die Or-
ganisatoren des ZLF von etwa 2.000 Sicherheitsüberprüfungen für das
ZLF ausgehen. Ferner, dass für die Wiesn 2011 ca. 4.000 ZKB ausgegeben
wurden.
Allein die Sicherheitsüberprüfung der Taxifahrerinnen und Taxifahrer würde
einen erheblichen Zuwachs an Zufahrtskontrollbelegen bedeuten.

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass Fahrgäste samt mitgebrachter Ge-
päckstücke ebenfalls in den mittleren Sperrring eingefahren werden. Da
für diesen Personenkreis keine vorherige Sicherheitsprüfung stattgefun-
den hat, sind zeitliche Verzögerungen an den Durchlassstellen aufgrund
von Kontrollen zu erwarten. Dadurch, dass sich die Kontrollen über den
Fahrpreisanzeiger (Taxameter) auch finanziell auf die Fahrgäste auswirken
können, ist mit einer Steigerung der Konfliktsituationen zu Lasten aller Be-
teiligter zu rechnen.

Sowohl für die Sicherheitsüberprüfung an sich, als auch die spätere Kon-
trolle an den Zufahrtsstellen, wäre deshalb mit einem erheblichen Mehr-
bedarf an Manpower zu rechnen. Zu erwarten ist daher auch, dass der
Personal- und Sachaufwand, den eine Sicherheitsüberprüfung von Taxi-
fahrerinnen und Taxifahrern und die anschließende Kontrolle an den Ein-
fahrtsstellen in den mittleren Sperrring notwendig machen würden, nicht
unerheblich wäre.

Ebenso wären die verkehrlichen Auswirkungen wegen evtl. Rückstauun-
gen auch in den Nachtstunden an den Zufahrtsstellen, verbunden mit den
Überprüfungen der ZKB bzw. der Fahrgäste und deren mitgeführter Ge-
genstände, nicht abzuschätzen. Besonders in den zuführenden Stichstra-
ßen käme es zu einer erheblichen verkehrlichen Problematik verbunden
mit einer nochmaligen Mehrbelastung der Anwohnerinnen und Anwohner.
Konkret sind hier Lärm- und Abgasbelästigungen zu nennen.
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Zu befürchten wäre zudem, dass die Taxifahrerinnen und Taxifahrer sich
nicht nur innerhalb des mittleren Sperrrings aufhalten würden, wenn diese
zur Fahrgastaufnahme bereit sind. Es bliebe aufgrund der Erfahrungen des
Kreisverwaltungsreferats zu erwarten, dass sich dort auch vorbestellte
oder mit Besorgungsfahrten beauftragte Taxifahrzeuge aufhalten würden.
Gerade der komplett autofreie Sperrring würde hierzu einladen. Dies wür-
de dem Ziel des Sperrringkonzepts entgegenstehen und dessen Zweck
gefährden. Das Verlassen der Taxifahrzeuge durch die jeweilige Fahrzeug-
führerin bzw. den Fahrzeugführer untermauert die Zweifel der Branddirek-
tion und des PPM deutlich.

Das Kreisverwaltungsreferat teilt auch die vom PPM angesprochenen Be-
denken, dass durch eine Ausnahme für Taxis Begehrlichkeiten bei anderen
Dienstleistern der Personenbeförderungsbranche geweckt würden. Nen-
nenswert sind hier die Fahrradrikschas, Chauffeur- und Shuttledienste aber
auch die MVG.

Hinsichtlich der Fahrradrikschas waren am Ende der Wiesn 2011 insge-
samt 146 Ausnahmegenehmigungen vom Verbot der Mitnahme von Per-
sonen auf Fahrrädern erteilt. Die Zahl der Ausnahmegenehmigungen be-
inhaltete auch die Rikschas der Alten- und Service-Zentren, deren gewerb-
liche Betätigung zur Wiesn aber wohl auszuschließen ist. Es wird vermu-
tet, dass eine größere Zahl von Fahrradrikschas ohne Ausnahmegenehmi-
gung unterwegs war.

Auch ist aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre zu erwarten,
dass eine größere Anzahl von Chauffeurdiensten, die die Wiesn seit Ein-
richtung der Sperrringe über den Parkplatz am südlichen Ende der Festwie-
se anfuhren, den Wunsch der Einfahrt in den mittleren Sperrring nach vor-
heriger Sicherheitsüberprüfung äußern würden.

Anzumerken ist, dass auch die MVG mit der Buslinie 134 den gesperrten
Bereich der Theresienhöhe seit Einführung der Sperrringe nicht mehr be-
fahren darf. Es wäre den Verantwortlichen der MVG nur schwer zu vermit-
teln, dass der ÖPNV in Form der Linienbusse den mittleren Sperrring nicht
befahren darf, Taxifahrzeuge jedoch schon.

Gerade aufgrund der Gleichartigkeit der Sachverhalte wäre eine Ausgren-
zung dieser Dienstleister vom Einfahrtsrecht in den mittleren Sperrring als
problematisch zu betrachten. Eine Aufweichung der derzeitigen Sperrrege-
lung würde den mittleren Sperrring mit seinen zuvor genannten Vorteilen in
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seiner Wirkung mindestens schwächen, vermutlich aber bedeutungslos
werden lassen.

Das Kreisverwaltungsreferat teilt auch die Einschätzung des PPM im Be-
zug auf die Beschwerdesituation. So wurden bislang nur vereinzelt Be-
schwerden des Taxigewerbes geäußert. Dies ist durchaus nachvollziehbar,
da sich aufgrund der Schaffung des Sperrkonzepts und den damit verbun-
denen geringfügig weiteren Wegen zu einem Taxistandplatz, die Zahl der
Fahrgäste nicht reduziert hat. Auch ist eine rege An- und Abfahrt der Taxi-
fahrzeuge an den Taxistandplätzen außerhalb des mittleren Sperrrings in
der Vergangenheit zu beobachten gewesen, was auf eine entsprechende
Akzeptanz im Taxigewerbe schließen lässt.

Unter Abwägung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit
den Einzelinteressen der Taxifahrerinnen und Taxifahrer beabsichtigt das
Kreisverwaltungsreferat, die Taxistandplätze außerhalb des mittleren
Sperrrings beizubehalten. Entscheidungserheblich war hierbei, dass eine
Sicherheitsüberprüfung sicher geeignet ist Zweifel auszuräumen, die
gegenüber einer einzelnen Person bestehen. Die Sicherheitsüberprüfung
der Taxifahrerinnen und Taxifahrer kann aber den weiteren hier ausführ-
lichst dargestellten Bedenken nicht begegnen. Die Einfahrtsberechtigung
für sicherheitsüberprüftes Fahrpersonal im Taxigewerbe würde wie oben
dargestellt weitergehende Nachteile mit sich bringen.

Ich bitte um Ihr Verständnis und versichere, dass das Kreisverwaltungsre-
ferat im Hinblick auf die Verkehrsplanungen zur Wiesn 2012 wie auch die
Jahre zuvor, wieder zu einem konstruktiven Dialog mit dem Taxigewerbe
bereit ist.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten.
Ich gehe davon aus, dass Ihr Antrag als erledigt gelten darf.
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Sicherheitskräfte auf dem Oktoberfest

Anfrage Stadträtin Lydia Dietrich (Bündnis 90/Die Grünen) vom 21.12.2011

Antwort Kreisverwaltungsreferent Dr. Wilfried Blume-Beyerle:

Herr Oberbürgermeister Ude hat mir Ihre Anfrage vom 21.12.2011 zur Be-
antwortung überlassen. Die verspätete Beantwortung bitten wir zu ent-
schuldigen, es mussten noch umfangreiche Stellungnahmen der betroffe-
nen internen und externen Fachdienststellen eingeholt werden.

Ihre Fragen darf ich nachfolgend beantworten:

Frage 1:

Wie viele Unternehmen werden für den Sicherheitsdienst auf dem Okto-
berfest beauftragt?

Antwort:

Im Jahr 2011 waren insgesamt 14 Sicherheitsunternehmen beim KVR regi-
striert. Eine Firma war im Auftrag der Landeshauptstadt München tätig,
die übrigen Sicherheitsfirmen waren im Auftrag der einzelnen Festzeltbe-
treiber tätig.

Frage 1.1:

Bei wie vielen Unternehmen werden die Aufträge an wie viele Subunter-
nehmen weitergegeben?

Antwort:

Die Vergabestelle 1 teilte hierzu mit, dass ihr aus dem Jahre 2011 kein Ein-
satz von Subunternehmen für die Bewältigung der Sicherungsdienstlei-
stungen auf dem Münchener Oktoberfest bekannt ist.

Erkenntnisse über etwaige Subunternehmer im Zusammenhang mit den
von den Festzeltbetreibern beauftragten Sicherheitsdiensten liegen weder
den beteiligten städtischen Dienststellen noch dem zuständigen Gewerbe-
aufsichtsamt bei der Regierung von Oberbayern vor.

Frage 2:

Nach welchen Tarifen werden die Sicherheitskräfte bezahlt?
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Antwort:

Die zu erbringenden Leistungen des von der Landeshauptstadt München
als Veranstalterin beauftragten Sicherheitsdienstes wurden nach Erstel-
lung eines Leistungsverzeichnisses durch die Fachstelle für Bewachung
im Kommunalreferat in Zusammenarbeit mit dem RAW, durch die Vergabe-
stelle 1 ausgeschrieben.

Die Vergabestelle 1 teilte hierzu Folgendes mit:
„Die Kalkulation und Bezahlung der Entgelte der Sicherheitskräfte hat
nach dem allgemeinverbindlichen Lohntarifvertrag für die gewerblichen Ar-
beitnehmer des Wach- und Sicherheitsgewerbes in Bayern Ortsklasse S
zu erfolgen (siehe auch § 4 Buchst. f der Allgemeinen Bedingungen für
Wach- und Sicherungsaufträge der Landeshauptstadt München (AlBeWa-
Si)). Derzeit gültig ist der Lohntarifvertrag Nr. 30. Die Lohngruppenzuord-
nung bestimmt sich nach den Anforderungen und Tätigkeiten aus dem je-
weiligen Bewachungsauftrag. Für das Oktoberfest 2011 wurde ein Stun-
denlohn von 14,48 Euro, zzgl. Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsar-
beit, bezahlt.“

Frage 2.1:

Wie wirkt sich die Vergabe von Aufträgen an Subunternehmen auf die Be-
zahlung der Sicherheitskräfte aus?

Antwort:

Für den von der Landeshauptstadt München beauftragten Sicherheits-
dienst führt die Vergabestelle 1 aus:
„Dem Bieter/Auftragnehmer sind für den legalen Einsatz von Subunter-
nehmern zwei Wege eröffnet. Ein Subunternehmer kann bereits bei Ange-
botsabgabe benannt werden und unterliegt dann im weiteren Vergabever-
fahren den selben Anforderungen wie der Hauptunternehmer oder der
Subunternehmereinsatz kann nachträglich auf entsprechenden Antrag des
Hauptunternehmers durch den Auftraggeber Landeshauptstadt München
(Vergabestelle 1) genehmigt werden. Im Genehmigungsverfahren sind di-
verse Nachweise vorzulegen, insbesondere auch eine Erklärung des Sub-
unternehmens, dass die vertraglichen Vereinbarungen des Hauptunterneh-
mens übernommen werden. Damit wird sichergestellt, dass auch die ein-
gesetzten Sicherheitskräfte des Subunternehmens tarifgerecht entlohnt
werden.
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Das Bewachungsgewerbe unterliegt dem Arbeitnehmerentsendegesetz
(AEntG), nach welchem der Unternehmer für die Verpflichtung eines Nach-
unternehmers haftet, die tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen zu gewäh-
ren, d.h. das Mindestentgelt zu zahlen.“

Frage 2.2:

Wie stellen sich die realen Verdienste (Euro/Stunde) bei den Sicherheits-
kräften in Generalunternehmen, Subunternehmen, bei Anwerbungen au-
ßerhalb Bayerns dar?

Antwort:

Die Vergabestelle 1 teilte hierzu Folgendes mit:
„Der Tariflohn für eine Sicherheitskraft mit Sachkundeprüfung der Orts-
klasse S beträgt derzeit 9,09 Euro (brutto).
Aufgrund der Allgemeinverbindlichkeit und der gesetzlichen Regelung in §
1 Buchst. c des derzeit gültigen Lohntarifvertrages Nr. 30 für die gewerbli-
chen Arbeitnehmer des Wach- und Sicherheitsgewerbes in Bayern um-
fasst der Geltungsbereich dieses Tarifvertrages alle gewerblichen Arbeit-
nehmer, einschließlich geringfügig Beschäftigter nach § 8 Abs. 1 SGB IV,
die in Bayern eingesetzt werden. Somit sind auch außerhalb von Bayern
angeworbene Sicherheitskräfte nach dem bayerischen Tarif zu entlohnen.
Der zeitliche Rahmen des Einsatzes und ob es sich um ein General- oder
Subunternehmen handelt hat darauf keinerlei Auswirkungen.“

Frage 3:

Welche Schulungen müssen Sicherheitskräfte vor dem Dienstantritt auf
dem Oktoberfest absolvieren?

Antwort:

Die zum Einsatz kommenden Sicherheitskräfte müssen mindestens den
Nachweis einer von einer Industrie- und Handelskammer abgehaltenen
Unterrichtung gemäß § 34a Abs. 1 Nr. 3 GewO erbringen (Kontrollgänge
im öffentlichen Raum).

Darüber hinaus fordert das KVR eine jährliche, wiesnspezifische Schulung
der Sicherheitskräfte, um ein Höchstmaß an Sensibilität und Professionali-
tät für den Einsatz auf dem größten Volksfest der Welt zu gewährleisten.

Frage 3.1:

Bestehen Standards für die Schulungen, die für alle Unternehmen ver-
pflichtend sind und um welche Standards handelt es sich?
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Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 3. Die Prüfungsmodalitäten sind in den §§ 5a ff.
der Bewachungsverordnung (BewachV) geregelt. Bei der Industrie- und
Handelskammer werden u. a. Kenntnisse im Recht der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung, im Bürgerlichen Gesetzbuch, im Straf- und Strafverfah-
rensrecht, aber auch im Umgang mit Menschen (Verhalten in Gefahrensi-
tuationen und Deeskalationstechniken in Konfliktsituationen) vermittelt.

Für die wiesnspezifische Schulung gilt folgendes Anforderungsprofil:

Rechtskenntnisse, insbesondere:

- Geeignetheit/Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen
- Notwehr/Notwehrüberschreitung
- Jedermannsrechte
- Unterlassene Hilfeleistung
- Hausrecht
- Zeugenpflicht
- Waffenverbot

Aufgaben/Pflichten des Ordnungsdienstes, insbesondere:

- Erkennbarkeit (offenes Tragen der Ordnernummer)
- Wahrnehmung der vorgegebenen Ordneraufgaben (insbes. Freihalten

der Rettungswege, Maßkrugkontrollen etc.)

Kommunikation, insbesondere:

- Grundlagen der Verhaltenspsychologie
- Argumentationshilfen
- Nonverbale Kommunikation (äußeres Erscheinungsbild, martialisches

Auftreten...)

Stressbewältigung/Konfliktverhalten, insbesondere:

- Differenziertes Einschreiten
- Umgang mit alkoholisierten Gästen
- Umgang mit besonderen Besuchergruppen
- Training von Einsatzsituationen

Darüber hinaus werden alljährlich die Einsatzleiter/Obleute der Sicherheits-
firmen insbesondere durch Mitarbeiter/innen des KVR, des Tourismusam-
tes, des Jugendamtes und der Polizei in Abstimmungsgesprächen sowohl
in der Wiesnvorwoche als auch zur Halbzeit während der Wiesn über Neu-
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igkeiten und besondere Themen informiert. Konfliktpunkte werden ange-
sprochen und geklärt.

Frage 4:

Werden von den einzelnen Firmen und deren Mitarbeiter Zuverlässigkeits-
prüfungen verlangt und wenn ja, welche Inhalte haben diese Prüfungen?

Antwort:

Die Bewachungsunternehmen bedürfen einer Erlaubnis nach § 34a der
Gewerbeordnung.
Im Rahmen dieses Erlaubnisverfahrens werden alle gewerberechtlichen
Zuverlässigkeitsaspekte der Sicherheitsfirma geprüft.

Die einzelnen Sicherheitskräfte auf dem Oktoberfest sind nach § 9 der Be-
wachungsverordnung (BewachV) dem Kreisverwaltungsreferat zu melden.
Die folgende Zuverlässigkeitsüberprüfung umfasst die Einholung der unbe-
schränkten Auskunft aus dem Bundeszentralregister (erweitertes Füh-
rungszeugnis) sowie eine Anfrage beim Polizeipräsidium München (Aus-
kunft gemäß Art. 40 Abs. 4 Polizeiaufgabengesetz). Besonderes Augen-
merk wird hierbei auf einschlägige Verurteilungen oder strafwürdige Hand-
lungen gerichtet wie Delikte gegen Leib und Leben von Personen, Eigen-
tumsdelikte, Bedrohung, Alkohol- und Rauschgiftvergehen aber auch ver-
fassungswidrige Bestrebungen.

Die Vergabestelle 1 teilte hierzu Folgendes mit:
„Die von der Landeshauptstadt München beauftragte Sicherheitsfirma
wird zusätzlich einer vergaberechtlichen Eignungsprüfung unterzogen.
Hierzu sind diverse Eignungsnachweise vorzulegen (z.B. Auszug aus dem
Handelsregister, Referenzen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Kran-
kenkasse und Berufsgenossenschaft, steuerliche Unbedenk-lichkeitsbe-
scheinigung der Gemeindebehörde) bzw. Erklärungen abzugeben (z.B.
über die Teilnahme an wettbewerbsbeschränkenden Abreden, über eine
mögliche Liquidation, über die ordnungsgemäße Zahlung von Steuern und
Abgaben). Des Weiteren wird eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregi-
ster über den Bieter/Auftragnehmer angefordert. Auf Verlangen des Auf-
traggebers Landeshauptstadt München (Vergabestelle 1) hat der Auftrag-
nehmer diesem polizeiliche Führungszeugnisse der eingesetzten Sicher-
heitskräfte vorzulegen. (§ 7 Buchst. d AlBeWaSi).“
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Frage 5:

Nach welchen Rahmenbedingungen (Schulungen, General- oder Subunter-
nehmen, Tarife) werden Sicherheitskräfte für Veranstaltungen der LH Mün-
chen beauftragt?

Antwort:

Die Vergabestelle 1 teilte hierzu Folgendes mit:
„Die Art der Schulung hängt von der Art des Bewachungsauftrages bzw.
der Veranstaltung ab. Demnach wird entweder die Stellung von Sicher-
heitskräften mit Sachkundeprüfung für die Durchführung von Kontrollgän-
gen im öffentlichen Verkehrsraum oder von Sicherheitskräften mit Unter-
richtung für die Bewachung innerhalb geschlossener Räume gemäß § 34a
Abs. 1 Satz 3 Ziffer 3 GewO vertraglich vereinbart. Die Höhe des Stunden-
lohnes richtet sich nach § 5 II des gültigen Lohntarifvertrages. Die Anstel-
lung bei einem General- oder Subunternehmen hat darauf keinerlei Auswir-
kungen (siehe Ziffer 2.2.).“

Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Mehr Bildungsgerechtigkeit an Münchner Schulen!

Antrag: 
Das Referat für Bildung und Sport stellt dem Stadtrat ein Konzept zum Thema bedarfsorientierte 
Ausstattung von allgemeinbildenden Schulen vor, das auf dem Bildungs- und Sozialmonitoring 
basiert. Dieses Konzept sollte – nach Möglichkeit – Grund-, Mittelschulen, zwei städtischen 
Realschulen sowie zwei städtischen Gymnasien umfassen. Das Referat für Bildung und Sport wird 
vor diesem Hintergrund gebeten, diesbezügliche Verhandlungen mit dem Freistaat Bayern zu führen. 

Begründung: 

Wie die Daten des Münchner Bildungsberichts zeigen, besteht auch in München – wie in allen 
Großstädten – ein enger Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsergebnissen. Der 
Münchner Stadtrat hat in der Leitlinie Bildung grundlegende Strategien und Maßnahmen zur 
Herstellung von mehr Bildungsgerechtigkeit festgelegt, die Zug um Zug umgesetzt werden sollen. 

Ein zentraler Ansatz ist die bedarfsorientierte Steuerung von pädagogischen Ressourcen. Im Bereich 
der Kindertageseinrichtungen ist hier die Münchner Förderformel als neues Finanzierungskonzept für 
über 1200 Krippen, Kindergärten, Horte und Häuser für Kinder zu nennen. Künftig werden 
Kindertageseinrichtungen in Stadtgebieten mit erhöhtem sozial- und bildungspolitischem 
Handlungsbedarf deutlich mehr Ressourcen erhalten. 

Nachdem dieser Ansatz nun dauerhaft verankert ist – zuletzt mit dem Stadtratsbeschluss zur 
überarbeiteten Zuschussrichtlinie im Dezember 2011 – ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, um diesem auch 
bundesweit als wegweisend betrachteten Ansatz auf die allgemeinbildenden Schulen zu übertragen. 

Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus

München, den 27.03.2012

Birgit Volk
Beatrix Zurek 
Christian Müller 
Verena Dietl
Dr. Ingrid Anker
Oliver Belik
Christiane Hacker
Regina Salzmann 
Dr. Reinhard Bauer

Stadtratsmitglieder



Die Landeshauptstadt München agiert in diesem Bereich z.B. als Schulträgerin, als 
Schulaufwandsträgerin, als Zuschussgeberin oder über die Kinder- und Jugendhilfe. 

Ziel ist ein konzertiertes Vorgehen der für die Finanzierung verantwortlichen Stellen. Die 
finanzierenden Akteure sind daher umfassend einzubinden (insbesondere Bayerisches 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Fachliche Leitung Staatliches Schulamt, 
Stadtjugendamt). Nur ein gemeinsames Vorgehen – selbstverständlich unter Beachtung der 
jeweiligen Zuständigkeiten – ist erfolgversprechend. 

Pädagogisch-inhaltlich geht es um die Verankerung eines stärker von den Potenzialen der Kinder und 
Jugendlichen ausgehenden Ansatzes, der das Ziel hat, den erheblichen Bildungsungleichheiten 
entgegen zu wirken. 

gez.

Birgit Volk
Beatrix Zurek 
Christian Müller 
Verena Dietl
Dr. Ingrid Anker
Oliver Belik
Christiane Hacker
Regina Salzmann
Dr. Reinhard Bauer

Stadtratsmitglieder 
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Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München 

Empfang der Landeshauptstadt München zum Newrozfest weiterentwickeln

Der städtische Empfang anlässlich des Newrozfestes wird sowohl hinsichtlich des Einla-
dungskreises als auch der inhaltlichen Schwerpunktsetzung weiterentwickelt: Es werden
neben den kurdischen Vertretern auch Gäste aus allen anderen Regionen, die auch das
Norouz-Fest feiern wie z. B. die Iraner, Afghanen, Belutschen, Tadschiken, Parsen usw.
eingeladen. Der politische Aspekt rückt in den Hintergrund, der Schwerpunkt wird auf den
ursprünglichen Charakter des Festes, nämlich der Begrüßung des neuen Jahres, wenn
der Winter vorbei ist und der Frühling mit all seiner neuen Lebenskraft kommt, gelegt. Da
der Frühlingsanfang vom Stand der Sonne abhängig ist, fällt dieser Tag in der Regel auf
den 20. oder 21. März zu verschiedenen Uhrzeiten. Das neue Jahr beginnt mit der Uhrzeit
und dem Tag des Übergangs der Sonne in den Frühling. Aus diesem Grund wäre es auch
sicher besser, den Festtag nach dem Ereignis zu würdigen und nicht davor.

Begründung:
Seit einigen Jahren lädt die Landeshauptstadt München zu einem Empfang anlässlich des
kurdischen Neujahrsfestes Newroz ein.
Dieses Neujahrsfest hat jedoch nicht nur für die Kurden, sondern für zahlreiche andere
Völker wie z. B.  Iraner, Afghanen, Belutschen, Tadschiken, Parsen eine große Bedeutung.
Insbesondere für die Menschen im Iran ist �Noruz� oder �Nowruz (der neue Tag) der wich-
tigste nicht religiöse Feiertag, weil Kyros II aus dem Geschlecht der Achämeniden bereits
im Jahr 538 v. Chr. diesen Tag zum Nationalfeiertag erklärt hat. Seit dieser Zeit ist �Noruz�
für alle Iraner ein Feiertag.
Der städtische Empfang anlässlich des Newrozfestes ist sicherlich eine schöne Geste der
Wertschätzung dem kurdischen Volk, aber auch zahlreicher anderen Völkern gegenüber,
die dieses Neujahrsfest feiern und mit ihren eigenen Bräuchen angereichert haben. 
Diese Vielfalt sollte sich auch in der Gästeliste niederschlagen, die in diesem Sinne er-
gänzt bzw. erweitert werden soll.

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 
Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, fraktionsvorsitzender-csu@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.de

Antragsteller:
Stadtrat Josef Schmid

ANTRAG
27.03.12



Um  dem ursprünglichen Charakter des �Newrozfestes� gerecht zu werden, soll der Vertre-
ter der Landeshauptstadt München in seiner Rede als Gastgeber nicht die politische, son-
dern die kulturelle Bedeutung hervorheben und die zahlreichen Traditionen im Zusammen-
hang mit dem Newroz/Noruz-Fest und die Rolle der Gäste und deren Kultur für das Leben
in der Landeshauptstadt München würdigen.

Es ist sehr interessant, welche Vielfalt an Bräuchen sich in den unterschiedlichen Ländern
entwickelt hat. Vorstellbar ist, dass jährlich ein anderer regionaler Schwerpunkt gelegt wird
und die damit verbundenen Besonderheiten dargestellt werden.

gez. 
Josef Schmid, Stadtrat
Fraktionsvorsitzender 
 

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 
Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, fraktionsvorsitzender-csu@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.de
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Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München 

Einheimischenmodell

Reform der EU-Beihilferechtsreform � Auswirkungen auf den sozialen Wohnungsbau?

Die Verwaltung berichtet dem Stadtrat über die Beihilferechtsreform der EU und ihre (mög-
lichen) Auswirkungen auf den sozialen Wohnungsbau bzw. die Wohnungsbaumodelle der
Stadt.

Begründung:
Nach Bekanntwerden entsprechender Pläne aus Brüssel stellte die CSU-Stadtratsfraktion
am 29.06.2010 den Antrag �EU will deutsches Einheimischenmodell kippen - Ist München
auch betroffen?�

Das Planungsreferat teilte dem Stadtrat mit, dass durch die speziellen Förderbedingungen
im München Modell Auswirkungen wohl nicht zu befürchten sind. 

Ende 2011 hat die EU die einschlägige Beihilferechtsreform verabschiedet, die sich auch
auf Einheimischenmodelle bzw. den geförderten Wohnungsbau bezieht. 
 

gez.
Hans Podiuk

Stadtrat

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, csu-fraktion@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.de

Antragsteller:

Stadtrat Hans Podiuk

ANTRAG
27.03.12
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Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München 

Die Stadtwerke haben eine Vision - �Fernwärme 2040� auch dem Stadtrat vorstellen

Der Stadtrat möge beschließen:
Die SWM GmbH stellt ihr am 12.03.2012 der Presse präsentiertes visionäres Fernwärme-
2040-Konzept auch dem Münchner Stadtrat vor. Es ist zu prüfen, ob dies im Kontext der
noch ausstehenden Behandlung des CSU-Antrags �Die Zukunft  des Münchner Wärme-
marktes� vom 8.7.2011 geschehen kann.

Begründung:
Vollkommen überraschend haben die SWM am 12.03.2012 ihre Fernwärme-2040-Vision
veröffentlicht  /1/,  die  wohl  darauf  hinauslauft,  dass  der  Fernwärmebedarf  bis  2040  zu
100% über Geothermie gedeckt werden soll. Was geschieht aber dann mit den Abwärme-
mengen in den städtischen Kraftwerken, die der Münchner Fernwärme schon heute zu ei-
ner guten Ökobilanz verhelfen. Oder: Warum kann die Geothermie in der Messestadt nur
80% des Wärmebedarfs abdecken? Welche Auswirkungen auf die Heizkosten wären da-
mit verbunden? Fragen über Fragen.

Angesichts der erheblichen Bedeutung dieser Frage für München ist eine Befassung des
Stadtrates unerlässlich.

Quellen
/1/ http://www.swm.de/privatkunden/unternehmen/engagement/umwelt/vision-fernwarme.html

gez. gez. gez.
Dr. Georg Kronawitter                   Manuel Pretzl          Marian Offman
Stadtrat Stadtrat Stadtrat

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 
Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, csu-fraktion@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.de

Antragsteller:
Stadtrat Dr. Georg Kronawitter
Stadtrat Manuel Pretzl
Stadtrat Marian Offman

ANTRAG
27.03.12
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